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Verordnung 
vom 12. Dezember 2006 

über die Abänderung der  
FMA-Gebührenverordnung 

Aufgrund von Art. 30 Abs. 3 des Gesetzes vom 18. Juni 2004 über die 
Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz; FMAG), LGBl. 2004 
Nr. 175, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 21. Dezember 2004 über die Erhebung von 
Aufsichtsabgaben und Gebühren nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz 
(FMA-Gebührenverordnung; FMA-GebV), LGBl. 2004 Nr. 288, in der 
geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 6c 

Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds) 

1) Die Aufsichtsabgabe für Einrichtungen der betrieblichen Alters-
versorgung (Pensionsfonds) besteht aus einer festen Grundabgabe und 
einer vom Bruttovermögen abhängigen Zusatzabgabe. 

2) Die Grundabgabe beträgt 10 000 Franken. 
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3) Die Zusatzabgabe beträgt bei einem Bruttovermögen: 

Franken 
a) bis 50 Millionen Franken: 5 000 
b) bis 100 Millionen Franken: 10 000 
c) bis 500 Millionen Franken: 15 000 
d) über 500 Millionen Franken: 20 000 

Überschrift vor Art. 15e 

H. Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds) 

Art. 15e 

Gebühr für die Erteilung oder den Entzug der Bewilligung 

1) Die Gebühr für die Erteilung der Bewilligung und die Eintragung 
in das Register nach dem Pensionsfondsgesetz beträgt 10 000 bis 30 000 
Franken. 

2) Die FMA kann die Gebühren nach Abs. 1 dem tatsächlichen Auf-
wand anpassen. 

3) Die Gebühr für den Entzug der Bewilligung richtet sich nach Abs. 1 
und 2. 

Art. 15f 

Sonstige Leistungen und Tätigkeiten 

Für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem Pensions-
fondsgesetz werden folgende Gebühren erhoben: 

Franken 
a) Ausstellen eines Registerauszuges oder einer 

Bescheinigung 50 
b) Anordnung von Massnahmen zur Behebung von 

Mängeln 500 bis 5 000 
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Überschrift vor Art. 16 

I. Andere Finanzintermediäre 

Überschrift vor Art. 17 

K. Übrige Gebühren 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Pensionsfondsgesetz vom 
24. November 2006 in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


